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Zur Schadensersatzpflicht eines Insolvenzverwalters gegenüber einer Berufsgenossen-
schaft wegen pflichtwidriger Nichterfüllung von Masseverbindlichkeiten.  
 

§ 61 InsO 
 
Urteil des LG Hamburg vom 10.07.2007 – 303 O 263/06 –  
 
Streitig war der Schadensersatzanspruch einer BG gegen einen Insovenzverwalter wegen 
pflichtwidriger Nichterfüllung von Masseverbindlichkeiten nach § 61 InsO. Das LG hat den 
Ersatzanspruch bejaht. Der Beklagte habe durch sein Verhalten Masseverbindlichkeiten 
begründet, die von der Masse nicht hätten erfüllt werden können.  
 
Seine Pflichten habe er dadurch verletzt, dass er Arbeitnehmer bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist ohne Freistellung weiterbeschäftigt habe ohne Sicherstellung der dadurch 
anfallenden Unfallversicherungsbeiträge. Die Pflichtverletzung sei auch schuldhaft 
geschehen, da dem Beklagten hätte bekannt sein müssen, dass zum einen bei 
Weiterbeschäftigung - statt Freistellung -  UV-Beiträge anfallen würden und zum anderen 
die BG mit ihren Beitragsansprüchen ausfallen würde, wenn er die erforderlichen Mittel 
nicht aus der Masse bereithielte.   
 
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 10.07.2007 – 303 O 263/06 –  
wie folgt entschieden: 
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